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Steigende Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen 
und komplexe Wertschöpfungsketten 

Die Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen hat in den 
letzten beiden Jahrzehnten stark zugenommen. Gründe 
dafür sind vor allem das starke Wachstum der Schwellen-
länder sowie technologische Innovationen u.a. in der Elek-
tronikindustrie. Wertschöpfungsketten sind in diesem Be-
reich besonders komplex. Ein Smartphone enthält etwa bis 
zu 50 verschiedene Metalle. Deren Abbau erfolgt nur allzu 
oft unter sehr problematischen sozialen und ökologischen 
Bedingungen. In vielen Ländern werden mineralische Roh-
stoffe von KleinschürferInnen abgebaut und über oft in-
transparente Wege an Unternehmen verkauft. Der Abbau 
von Rohstoffen ist immer wieder Ursache für gravierende 
Menschenrechtsverletzung und die Frage des Zugangs zu 
Rohstoffvorkommen spielt häufig eine wichtige Rolle bei 
der Eskalation von Konflikten.

In den letzten Jahren ist das öffentliche Bewusstsein für die 
Verantwortung von Unternehmen für die Gestaltung ihrer 
Lieferkette gestiegen. In diesem Zusammenhang sind auf 
internationaler Ebene zahlreiche – öffentliche und private 
– Regulierungen und Initiativen ins Leben gerufen worden, 
die zum Ziel haben, die Transparenz im Rohstoffsektor zu 
erhöhen. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte (UN 2011) thematisierten erstmals die men-
schenrechtliche Verantwortung von Unternehmen für ihre 
gesamte Lieferkette. Zunehmende Evidenz über die Rolle 
von illegaler Rohstoffausbeutung bei der Kriegsfinanzie-
rung in der DRC erhöhte in den 2000er-Jahren den Druck, 
in diesem Sektor regulierend tätig zu werden und münde-
te schließlich in der Formulierung von verschiedenen Re-
gulierungsinitiativen zu „Konfliktmineralien“. Im Zentrum 
dieser Initiativen steht die Verankerung unternehmerischer 
Sorgfaltspflichten. Durch diese soll verhindert werden, dass 
Unternehmen durch ihre Rohstoffbeschaffung bewaffnete 
Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen verursachen 
oder fördern.

EU-Verordnung zu „Konfliktmineralien“ – ein Schritt zu höherer Rechen-
schaftspflicht im Rohstoffsektor?
Karin Küblböck und Hannes Grohs

„No blood in my cell phone“ – Anfang der 2000er-Jahre zeigten Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
Verbindungen zwischen Rohstoffen in Elektronikprodukten und der Finanzierung des Krieges in der Demokratischen Re-
publik Kongo (DRC) auf. In diesem Zusammenhang rückte auch die Verantwortung von Unternehmen für die Gestaltung 
ihrer Lieferkette verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. 2017 tritt nun eine EU-Verordnung in Kraft, die verhindern soll, dass 
Unternehmen durch ihre Rohstoffbeschaffung bewaffnete Konflikte finanzieren. Auch wenn die Verordnung als Schritt in die 
richtige Richtung gesehen werden kann, bleiben noch viele Fragen offen.
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Entstehung des Begriffs „Konfliktmineralien“

Der Begriff „Konfliktmineralien“ wurde durch den Krieg 
im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRC) 
geprägt, der zu den blutigsten Kriegen seit dem Zweiten 
Weltkrieg zählt. Die DRC ist eines der rohstoffreichsten 
Länder der Welt und blickt seit der Kolonialisierung auf 
eine Geschichte zurück, in der die Ausbeutung von und 
der Zugang zu verschiedenen Rohstoffen von zentraler 
Bedeutung sind. Nach dem Ende des Kalten Krieges 
hatte der Langzeit-Diktator Mobuto seine Bedeutung 
als Verbündeter des Westens verloren und wurde 1997 
nach dem ersten Kongokrieg von Oppositionsführer 
Laurent Kabila abgesetzt. In den 1990er-Jahren war es 
im Osten der DRC zunehmend zu Unruhen und Kon-
flikten gekommen, insbesondere nach dem Genozid in 
Ruanda, als über eine Million Menschen von Ruanda in 
die DRC flohen. 1998 brach schließlich im Osten der 
DRC der zweite Kongokrieg aus. In diesem, in seinen 
Ursachen äußerst komplexen und vielschichtigen Kon-
flikt, waren praktisch alle Nachbarländer involviert. Nach-
dem der Krieg zu Beginn weitgehend abseits der Auf-
merksamkeit der westlichen Öffentlichkeit verlief, kam 
es Anfang der 2000er-Jahre zu einer zunehmenden 
medialen Berichterstattung über die Rolle von illega-
len Rohstoffeinnahmen über welche sich verschiedene 
Konfliktparteien finanzierten. Dies war v.a. ein Ergeb-
nis von Kampagnen von NGOs, die eine Verbindung 
zwischen alltäglichen Elektronikprodukten und dem 
Krieg herstellten. So sind genau während der Zeit des  
Krieges aufgrund des Elektronik-Booms und spekula-
tiver Aktivitäten die Preise von bestimmten Mineralien, 
die in der Region vorkommen, insbesondere Tantal, aber 
auch Wolfram, Zinn und Gold, stark gestiegen. Der Ab-
bau dieser Mineralien stellte eine wichtige Einnahme- 
quelle für unterschiedliche Kriegsparteien dar. Auch 
wenn der Krieg formal 2003 beendet wurde, ist die 
Region weiterhin von Unruhen und Konflikten gekenn-
zeichnet (Schwela 2013; Cuvelier et al. 2014).
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OECD-Leitsätze

2011 verabschiedete die OECD nach einem zweijährigen 
Stakeholder-Prozess „Leitsätze für Sorgfaltspflichten für 
Lieferketten von mineralischen Rohstoffen aus konfliktbe-
troffenen und stark gefährdeten Gebieten“ (OECD 2016). 
Diese Leitlinien bieten eine Anleitung, wie Unternehmen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Rohstoffbeschaffung 
implementieren können. Unternehmen sind demnach ange-
halten, in einem fünfstufigen Prozess verschiedene Maßnah-

men zu treffen, um Risiken entlang ihrer Wertschöpfungs-
kette zu identifizieren und entsprechend darauf zu reagieren 
(siehe Abb. 1). Die OECD-Leitsätze sind nicht verbindlich, 
stellen aber ein wichtiges Referenzdokument dar, das die 
Basis für weitere Regulierungsinitiativen bildet. Sie beziehen 
sich grundsätzlich auf alle Konflikt- und Hochrisikogebiete 
und auf alle Mineralien, die einen Beitrag zur Finanzierung 
dieser Konflikte leisten.

Risk-Based due diligence in the mineral supply chain
Five-step framework for companies

1. Company
policy

2. Risk
assessment

3. Risk
response

4.Audit 5.Report

Adopt company  
policy for the supply 

chain of minerals  
and establish strong  

company managements 
systems

Identify and assess 
risk related to factual 
circumstances in the 
supply chain against 

policy standards

Devise and adopt risk 
management plan  

in relation to policy and 
assesment, including 

riks mitigation  
measures

Provide for third- 
party audit of supply 

chain due diligence at 
identified points with 

institutionalised  
verification

Publicly report on  
supply chain due 

diligence pracitices in 
sustainability, CSR, or 

annual reports

Abbildung 1: OECD Due Diligence Framework

Quelle: OECD (2016)

Konfliktmineraliengesetzgebung in den USA

Eine Vorreiterrolle zur Umsetzung der OECD-Leitlinien spiel-
ten die USA. 2012 trat Artikel 1502 des Dodd-Frank Act 
in Kraft. Durch diesen wurden börsennotierte Unternehmen 
dazu verpflichtet, jährlich zu ermitteln, ob ihre Produkte „Kon-
fliktmineralien“ enthalten. Als solche werden im Gesetz Tan-
tal, Zinn, Wolfram und Gold aus der DRC und den Nachbar-
ländern definiert, da v.a. diese Rohstoffe von der Ausbeutung 
durch bewaffnete Gruppen betroffen waren. Unternehmen, 
deren Produkte mindestens eines dieser Mineralien enthal-
ten, müssen einen Bericht über alle Maßnahmen vorlegen, 
die sie für die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten treffen und 
getroffen haben. Die Richtigkeit der Angaben wird durch 
eine verpflichtende Überprüfung unabhängiger Dritter fest-
gestellt. Aktuell weist die Nachvollziehbarkeit der Lieferkette 
jedoch nach wie vor große Lücken auf. Für das Jahr 2015 

gaben etwa zwei Drittel der berichtslegenden Firmen an, 
das Ursprungsland der betreffenden Rohstoffe nicht ausfin-
dig machen zu können. 40 % waren nicht in der Lage, die 
an der Produktionskette beteiligten Hütten zu identifizieren 
(Bayer 2016). Während viele NGOs die aktuellen Regulie-
rungen in den USA als zahnlos kritisieren, sind sie selbst in 
der derzeitigen Version umkämpft. Ende Jänner 2017 rief 
der Leiter der US-Finanzmarktaufsicht zu Kommentaren auf, 
ob Bestimmungen des US-Gesetzes zu Konfliktmineralien 
gelockert werden sollten. Nach der Notwendigkeit einer Ver-
schärfung wurde nicht gefragt. Im Februar 2017 veröffent-
lichte die britische Zeitung The Guardian einen geleakten 
Entwurf eines Dekrets von Präsident Trump, durch welches 
das Gesetz für zwei Jahre suspendiert werden würde (The 
Guardian 2017).

Abbildung 2: Wertschöpfungskette von mineralischen Rohstoffen

Quelle: European Commission (2017)
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EU-Konfliktmineralienverordnung

Durch die Konfliktmineraliengesetzgebung in den USA 
wuchs auch in der EU der Druck, in diesem Bereich regulie-
rend tätig zu werden. Im März 2014 veröffentlichte die EU-
Kommission einen ersten Verordnungsentwurf. Der Entwurf 
unterschied sich dabei in drei wesentlichen Punkten vom 
US-Gesetz. So beschränkte er sich erstens nicht auf die Re-
gion der Großen Seen, sondern nahm – angelehnt an die 
OECD-Leitsätze – allgemein „Konflikt- und Hochrisikoge-
biete“ in den Blick. Der Entwurf sah zweitens keine verpflich-
tende, sondern nur eine freiwillige Selbstzertifizierung vor. 
Und schließlich bezog er sich drittens nur auf Importeure von 
unverarbeiteten Rohstoffen und Hüttenprodukten und so-
mit nicht auf Importeure von Halbfertig- oder Fertigproduk-
ten, die die betreffenden Rohstoffe enthalten. Im Mai 2015 
sprach sich das EU-Parlament für eine substantielle Über-
arbeitung des Kommissionsentwurfs aus. Insbesondere for-
derte es eine verbindliche Umsetzung und eine Erweiterung 
des Anwendungsbereichs auf alle Firmen, die Produkte, die 
„Konfliktmineralien“ enthalten, erstmals auf den EU-Markt 
bringen. Damit würde auch Druck auf vorgelagerte Betriebe 
außerhalb der EU ausgeübt, entsprechende Sorgfaltspflich-
ten anzuwenden, so das Argument. Im Dezember 2015 ei-
nigten sich die EU-Mitgliedsstaaten auf eine Ratsposition, 
die wie die Kommission lediglich eine freiwillige Selbstzerti-
fizierung von Importeuren unverarbeiteter Rohstoffe vorsah. 

Nach monatelangem Ringen wurde schließlich Ende 2016 
ein Kompromissvorschlag verlautbart. Dieser beinhaltet 
analog zum Vorschlag von Kommission und Rat Sorgfalts-
pflichten für den Upstream-Bereich (siehe Abbildung 1) also 
für Importeure von unverarbeiteten Rohstoffen und Hüt-
tenprodukten, jedoch nicht für Importeure von Halbfertig- 
oder Fertigprodukten, die die betreffenden Rohstoffe ent-
halten. Allerdings sind – wie vom EU-Parlament gefordert 
– die Sorgfaltspflichten verpflichtend umzusetzen. Wie das 
US-Gesetz bezieht sich die Verordnung auf die Mineralien 
Tantal, Wolfram, Zinn und Gold. Nach der formalen Zustim-
mung durch EU-Parlament und Rat wird die Verordnung im 
Frühsommer 2017 in Kraft treten. Die Berichtslegung durch 
die betroffenen Unternehmen muss nach einer vierjährigen 
Übergangsfrist ab 2021 erfolgen. In der Zwischenzeit sollen 
sowohl die Unternehmen als auch die jeweiligen nationalen 
Institutionen, die für die Umsetzung und Überprüfung der 
Sorgfaltspflichten verantwortlich sind, entsprechende Struk-
turen und dafür Abläufe festlegen. 

Der Teufel steckt im Detail

Die Einführung von verbindlichen Sorgfaltsvorgaben für 
Rohstoffimporteure kann als ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu höherer Verantwortung von Unternehmen für ihre 
Lieferkette gewertet werden. Allerdings wurde mit der be-
schränkten Anwendung auf Importeure von unverarbeiteten 
– und zudem nur vier – Rohstoffen die Chance nicht genutzt, 
einen größeren Teil der Unternehmen diesbezüglich in die 
Pflicht zu nehmen. Die meisten der von der Verordnung be-
troffenen Unternehmen müssen bereits die Dodd-Frank-Be-
stimmungen umsetzen und haben demnach schon entspre-
chende Sorgfaltspflichten implementiert, was die Frage nach 

der Notwendigkeit der vierjährigen Übergangsfrist nahe legt. 
Die große Mehrheit der Unternehmen, die Produkte, in de-
nen die Mineralien enthalten sind, in die EU importieren, sind 
von den Sorgfaltspflichten ausgenommen. 

Die Wirksamkeit der Verordnung hängt zudem von den De-
tail- bzw. Durchführungsbestimmungen ab. Als bedeutend 
sind hier vor allem die Auswahl der „Konflikt- und Hochri-
sikogebiete“, die Festlegung der Schwellenwerte für die 
Importmengen, sowie Fragen nach der Anerkennung von 
Zertifizierungsinitiativen sowie begleitenden Maßnahmen zu 
betrachten.

Definition von „Konflikt- und Hochrisikogebieten“

Die EU-Verordnung bezieht sich – im Gegensatz zum US-Ge-
setz – nicht nur auf die Region der DRC und Nachbarländer 
sondern prinzipiell auf alle „Konflikt- und Hochrisikogebiete“. 
Zur Festlegung dieser will die EU von externen ExpertInnen 
eine indikative Liste erstellen lassen. Wie diese ExpertInnen 
bestimmt werden und welche Kriterien zur Auswahl der Ge-
biete angewendet werden, ist derzeit noch unklar. KritikerIn-
nen weisen auf die Gefahr der Stigmatisierung von bestimm-
ten Regionen und auf potenzielle diplomatische Implikationen 
hin und fordern, dass Unternehmen in allen Beschaffungsvor-
gängen Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Herkunft der Roh-
stoffe anwenden sollen, so wie dies auch die OECD-Leitsätze 
vorsehen würden (EURAC 2016). UnternehmensvertreterIn-
nen betonen hingegen, dass die Umsetzung der Sorgfalts-
pflichten ohne eine Länderliste nicht durchführbar wäre.

Schwellenwerte

Die Verordnung wird nur jene Rohstoffimporteure betref-
fen, deren jährliches Importvolumen bestimmte Schwel-
lenwerte übersteigt. Die Schwellenwerte wurden von den 
EU-Mitgliedsstaaten mit dem Argument eingebracht, dass 
kleine Unternehmen mit der Umsetzung der Sorgfaltspflich-
ten überfordert wären. Die Schwellenwerte orientieren sich 
daran, dass 95 % der Importe der jeweiligen Rohstoffe in 
die EU durch die Verordnung abgedeckt sein sollen. Im ak-
tuellen Verordnungstext betragen etwa die Schwellenwerte 
für Gold 100kg/Jahr. Das würde bei einer Zahnärztin – die 
laut Argument durch den Schwellenwert geschützt werden 
soll – für 25.000 Goldfüllungen ausreichen. Generell wür-
den rund 90 % der Goldimporteure von der Verordnung aus-
genommen werden (EURAC 2016; Global Witness 2016). 
Die Kommission wird die Schwellenwerte in einer Durchfüh-
rungsbestimmung noch überarbeiten. 

„Weiße Liste“

Die Verordnung legt fest, dass nationale Institutionen in den 
EU-Mitgliedsstaaten überprüfen müssen, ob die jeweiligen 
Unternehmen die Sorgfaltspflichten erfüllen. Hütten, die in 
der EU angesiedelt sind, fallen somit unter diese Überprü-
fungsvorgaben. Von den Sorgfaltspflichten sind jedoch auch 
in der EU angesiedelte Unternehmen betroffen, die unverar-
beitete Rohstoffe von Schmelzen und Hütten außerhalb der 
EU importieren. Für diese außereuropäischen Schmelzen 
und Hütten sieht die EU-Verordnung die Erstellung einer 
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so genannten „weißen Liste“ vor. Wenn europäische Unter-
nehmen von diesen Hütten Rohstoffe importieren, reicht der 
Nachweis, dass diese auf dieser Liste sind, für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflichten. Kriterium für die Aufnahme auf diese 
Liste wird sein, dass die Hütten Mitglied bei einer der exis-
tierenden Industrieinitiativen sind. Welche Industrieinitiativen 
als adäquat anerkannt werden, muss noch festgelegt wer-
den. Eine zusätzliche Überprüfung durch die EU ist dabei 
aktuell nicht vorgesehen. 

Begleitende Maßnahmen

Parallel zum EU-Verordnungsentwurf veröffentlichte die 
EU-Kommission 2014 eine Mitteilung für einen „globalen, 
kohärenten und umfassenden“ Ansatz verantwortungsvol-
ler Beschaffungspolitik von Konfliktmineralien. Die darin 
vorgeschlagenen Maßnahmen beinhalten Anreize für die 
Umsetzung der Sorgfaltspflichten insb. durch Klein- und 
Mittelbetriebe, etwa durch finanzielle Unterstützung oder die 
Bevorzugung von Unternehmen, die Sorgfaltspflichten um-
setzen, bei öffentlichen EU-Aufträgen. Des Weiteren soll der 
Politikdialog mit Drittstaaten ausgeweitet werden, um die In-
tegration von Sorgfaltspflichten in die jeweiligen Gesetzge-
bungen voranzutreiben. Zusätzlich werden Maßnahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit vorgeschlagen, u.a. für eine 
bessere Regulierung des artisanalen Bergbausektors. 

Bei den meisten der diskutierten Begleitmaßnahmen steht die 
genaue Umsetzung und das Budget aktuell noch nicht fest. 
Bis auf wenige Ausnahmen (Deutschland, Großbritannien 
und Niederlande) gibt es von Seiten der EU-Mitgliedsstaaten 
noch keine konkreten Zusagen für Maßnahmen um die Be-
dingungen des artisanalen Sektors vor Ort zu verbessern. Die 
Niederlande haben 2016 eine öffentlich-private Partnerschaft 
ins Leben gerufen, um die Umsetzung der Verordnung in Eu-
ropa und lokale Akteure in den Produzentenländern zu un-
terstützen. Europäische NGOs fordern ein entschlosseneres 
Vorgehen von Seiten der EU und ihren Mitgliedsstaaten u.a. 
für vermehrte Unterstützung und Einbindung lokaler Akteure 
sowie Politikdialog mit den Regierungen der Region, um die 
Governance dieses Sektors zu verbessern (EURAC 2017).

Fazit

Die Einführung von verbindlichen Sorgfaltspflichten für Unter-
nehmen im Rohstoffbereich kann als wichtiger erster Schritt 
und beispielgebend für andere Sektoren eingeschätzt werden. 
Die Ausformulierung der Detailbestimmungen in den nächs-
ten Monaten wird für die Effektivität der Verordnung und die 
Qualität der Sorgfaltspflichten von Bedeutung sein. 
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Eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Verordnung auf 
Importeure von Halb- und Fertigprodukten sowie auf eine 
höhere Anzahl von Rohstoffen böte zusätzlich die Chance, 
die Transparenz in diesem Sektor substantiell zu erhöhen. 
Sorgfaltspflichten sollten sich zudem nicht auf den Aspekt 
der Konfliktfinanzierung reduzieren sondern stärker auch 
soziale und ökologische Bedingungen des Rohstoffabbaus 
in den Blick nehmen. Damit könnte ein wesentlicher Beitrag 
zur Verbesserung von Abbaubedingungen im Rohstoffsektor 
geleistet werden.
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